
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 27. Dezember 2018 

 

 

Antrag auf Satzungsänderung 

 

 

Sehr geehrte Mitgliederinnen und Mitglieder, 

 

hiermit stellen wir den Antrag auf Satzungsänderung hinsichtlich der Vertretungsberechtigung. 

 

Der bisherige Wortlaut des § 7 Abs. 3 der Satzung in der Fassung vom 06.03.2016 

 

„Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der zweite Vorsitzende; jeder ist allein 

vertretungsberechtigt. Vereinsintern ist vereinbart, dass der zweite Vorsitzende nur im nicht 

nachweispflichtigen Verhinderungsfalle des Vorsitzenden vertretungsberechtigt ist.“ 

 

soll geändert werden in: 

 

„Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende, der/die zweite Vorsitzende sowie der/die 

Schatzmeister(in); je zwei von ihnen sind gemeinsam vertretungsberechtigt.“ 

 

 

Eine entsprechende weiterführende Begründung erfolgt auf der Jahreshauptversammlung durch den Vorstand.  

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

f.d. Vorstand 

 

i.A.  

 

Uwe Lämmel 

1. Vorsitzender 

 

An die Jahreshauptversammlung  der DLRG OG Bock-

horn-Zetel e.V. am 26.01.2019 
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